
In einer Klausursitzung
des Vorstandes der Ärzte-
kammer Nordrhein Ende
Dezember in Zons infor-
mierte Kammerpräsident
Professor Dr.Jörg-Dietrich
Hoppe die Vorstandsmit-
glieder detailliert über die
aktuelle gesundheitspoliti-
sche Lage.

Außerdem diskutierte
der Vorstand über das vom
Ständigen Ausschuss „Inte-
grierte ärztliche Versor-
gung“ entworfene Zu-
kunftsmodell einer inte-
grierten ärztlichen Versor-
gung (siehe auch Rheinisches
Ärzteblatt Juni 2002, Seite
13, im Internet verfügbar un-
ter www.aekno.de, Rubrik
Rheinisches Ärzteblatt onli-
ne). Eine entsprechend den
Diskussionsergebnissen
überarbeitete Endfassung
des Papiers zur Integration
steht demnächst zur Verab-
schiedung an.

Darüber hinaus beschloss
der Kammervorstand ein
Konzept zur Bürgerbera-
tung und zum Management

von Beschwerden, die bei
der Ärztekammer Nord-
rhein eingehen.Auch mit der
Frage, wie sich eine indivi-
duelle Therapie angesichts
der Budgetierung und der
daraus resultierenden Ra-
tionierung noch erhalten

lässt, beschäftigten sich die
Vorstandsmitglieder.Weite-
re Themen der Klausursit-
zung waren Streitigkeiten im
Bereich der Privatliquida-
tion,die Spezialisierung und
Konzentration ärztlicher
Leistungen beispielsweise in
Brustzentren und die ärztli-
che Fortbildung. uma
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Klausursitzung des Vorstandes

Anmeldeschlusstermin für 
Weiterbildungsprüfungen 
Der nächste zentrale Prüfungstermin zur Anerkennung von Ge-
bieten, Teilgebieten und Zusatzbezeichnungen bei der Ärzte-
kammer Nordrhein ist der 14./15. Mai 2003.

Anmeldeschluss: Mittwoch, 26. März 2003.

Informationen über die Modalitäten der Weiterbildungsprüfun-
gen 2003 finden Sie im Heft November 2002, Seite 22 f.

ÄkNo

Professor
Dr. Jörg-
Dietrich
Hoppe,
Präsident
der Ärzte-
kammer
Nordrhein

und der Bundesärztekam-
mer, erläuterte dem nord-
rheinischen Kammervor-
stand die aktuelle gesund-
heitspolitische Lage.
Foto: Erdmenger/ÄkNo

„Wir unterstützen die Be-
mühungen der Bundesre-
gierung,ein internationales
Klonverbot zu erreichen.
Sollte zunächst nur ein Ver-
bot des reproduktiven Klo-
nens auf Ebene der Verein-
ten Nationen durchsetzbar
sein, so wäre dies zwar nur
die zweitbeste Lösung,aber
immerhin ein beachtlicher
Fortschritt gegenüber dem
Status quo.“ 

Das erklärte der Präsi-
dent der Bundesärztekam-

mer,Professor Dr.Jörg-Die-
trich Hoppe,kürzlich in Ber-
lin.Der Weltärztebund habe
schon vor Jahren eindeutig
Position bezogen und das
Klonen von Menschen ge-
ächtet. „Wir plädieren aber
nach wie vor für ein umfas-
sendes Klonverbot,das auch
das so genannte therapeuti-
sche Klonen mit ein-
schließt“,sagte Hoppe.Dies
entspreche auch der Inten-
tion des deutschen Em-
bryonenschutzgesetzes. „In

BUNDESÄRZTEKAMMER

Hoppe: Klonen von Menschen weltweit ächten

Die seit 20.Juli 2001 gül-
tige Strahlenschutzverord-
nung verpflichtet strahlen-
therapeutisch und/oder nu-
klearmedizinisch tätige
Ärztinnen und Ärzte, ihre
genehmigungsbedürftige
Tätigkeit bei einer von der
zuständigen Behörde be-
stimmten Ärztlichen Stel-
le anzumelden. Im Kam-
merbereich Nordrhein ist
nach Heilberufsgesetz dem
Heilberufsgesetz Nord-
rhein-Westfalen die Ärzt-
liche Stelle bei der Ärzte-
kammer Nordrhein 40474
Düsseldorf,Tersteegenstra-
ße 31 angesiedelt.

Anmeldungen bei der
Ärztlichen Stelle sollten –
falls nicht bereits durchge-
führt – unverzüglich erfol-
gen.Letzter Anmeldetermin
ist der 31.07.2003.

Der Anmeldung durch
den Strahlenschutzverant-
wortlichen sind die Perso-
nendaten der Strahlen-
schutzbeauftragten,des Me-
dizinphysikexperten und die
Kopie des Bestandsver-
zeichnisses (Gerätebuch)
einschließlich der Geneh-
migungsbescheide nach §§
7 und 11 der Strahlen-
schutzverordnung beizufü-
gen. Dr. Pa.

STRAHLENSCHUTZVERORDNUNG

Aktueller Hinweis für Strahlen-
therapeuten und Nuklearmediziner

Deutschland ist das Klonen
von menschlichen Embryo-
nen verboten.Schon der Ver-
such ist strafbar. Das Em-
bryonenschutzgesetz spricht
hier eine deutliche Sprache“,
so der Kammerpräsident.
Sowohl beim reproduktiven
als auch beim therapeuti-
schen Klonen würden
menschliche Embryonen je-
doch regelrecht verbraucht.

Auch die nordrhein-west-
fälische Wissenschaftsmi-
nisterin Hannelore Kraft

forderte, das Klonen von
Menschen so schnell wie
möglich weltweit zu ächten
und unter Strafe zu stellen.
Berichte der Raelianer-Sek-
te in USA über die angeb-
liche Geburt zweier Klon-
Babys hatten im Januar ei-
ne internationale Debatte
über ein Klonverbot ausge-
löst Im November 2002 war
der Versuch gescheitert,ein
internationales Klonverbot
bei den Vereinten Nationen
zu erreichen. BÄK/uma


